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a) Satzungen, verordnungen und 
 Bekanntmachungen 
 der region hannover und der
 landeShauptStadt hannover

 region hannover 

 5. verordnung zur Änderung der verordnung über
 Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingung 

en für den gelegenheitsverkehr mit taxen in der 
region hannover (mit ausnahme des gebietes 
der landeshauptstadt hannover) vom 18.12.2012 
(amtsblatt der region hannover nr. 01 vom 
10.01.2013)

Aufgrund des § 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgeset-
zes (PBefG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. 
08.1990 (BGBl. I Seite 1690), zuletzt geändert durch Art. 
2 Abs. 147 des Gesetz vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154) in 
Verbindung mit § 16 Abs. 3 Ziff. 3 der Verordnung über Zu-
ständigkeiten im Bereich Verkehr (ZustVO-Verkehr) vom 
03.08.2009 (Nds. GVBl. S. 316, 329), in Verbindung mit §§ 
159 Abs. 2 Nr. 3, 45 Abs. 1 und 58 Abs. 1 Nr. 5 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Art. 1 des Gesetzes vom 17.12.2010, Nds. 
GVBl Nr. 31/2010 S. 576), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 16.12.2013 (Nds. GVBl. S. 307) hat die 
Regionsversammlung der Region Hannover am 11. März 
2014 folgende Verordnung beschlossen:

artikel 1

Die Verordnung über Beförderungsentgelte und Beför-
derungsbedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit 
Taxen in der Region Hannover (mit Ausnahme des Ge-
bietes der Landeshauptstadt Hannover) vom 16.12.2003 
(Amtsblatt der Region Hannover Nr. 48 vom 30.12.2003), 
zuletzt geändert durch 4. Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über Beförderungsentgelte und Beförde-
rungsbedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit Ta-
xen in der Region Hannover (mit Ausnahme des Gebietes 
der Landeshauptstadt Hannover) vom 18.12.2012 (Amts-
blatt der Region Hannover Nr. 01 vom 10.01.2013) wird 
wie folgt geändert:

§ 4
Sonderfahrpreis

(1) Während der Hannover-Messe Industrie, der Hanno-
ver-Messe CeBIT und der sonstigen Großveranstal-
tungen auf dem Messegelände gilt für alle Fahrten bei 
Tag und Nacht für die Strecke vom Flughafen Han-
nover-Langenhagen zum Messegelände oder umge-
kehrt ein Sonderfahrpreis von 45,00 €. Der Zuschlag 
für Großraum- und Kombitaxen gilt auch für diese 
Fahrten.

(2) Sondervereinbarungen über Beförderungsentgelte für 
den Geltungsbereich dieser Verordnung gemäß § 51 
Abs. 2 PBefG sind vor ihrer Einführung der Geneh-
migungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen.

artikel 2

Diese Verordnung tritt am 11.03.2014 in Kraft.

Hannover, den 11. März 2014

Region Hannover
Hauke Jagau

Regionspräsident

 landeshauptstadt hannover

 – – –

B)  Satzungen und Bekanntmachungen 
der StÄdte und gemeinden

1. Stadt  laatzen

 Bebauungsplan nr. 203 a - 2. Änderung (gem. § 13 a 
BaugB) „am leinkamp/ osterbrink“, oS gleidin-
gen

verfahrensschritt:  
Schlussbekanntmachung gemäß § 10 (3) BauGB.

Satzungsbeschluss:
Der Rat der Stadt Laatzen hat den Bebauungsplan Nr. 203 
A 2. Änderung am 19.06.2014 als Satzung beschlossen. 
  
geltungsbereich:
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 203 A „Am Leinkamp/Osterbrink“ 2. Änderung, OS 
Gleidingen mit örtlichen Bauvorschriften bezieht sich auf 
die Flurstücke 133/6,133/9, 133/368, 133/372, 133/373, 
133/411, 133/412, 134/177 und Teile der Flurstücke 
133/80,133/381, 134/173, 134/176, 149/9, 149/10 der Flur 
3, Gemarkung Gleidingen.

inkrafttreten:
Mit der Bekanntmachung im gemeinsamen  Amtsblatt für 
die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hanno-
ver wird der Bebauungsplan Nr. 203 A 2. Änderung sowie 
die dazugehörige Begründung rechtswirksam.

hinweise zu verbindlichen Bauleitplänen:
1) Der Bebauungsplan Nr. 203 A 2. Änderung und die 

dazugehörige Begründung können ab sofort im Rat-
haus der Stadt Laatzen, Marktplatz 13, 30880 Laatzen,  
(8.OG), nach Terminvereinbarung mit dem Team 
Stadtplanung von jedermann eingesehen werden. Je-
dermann kann über den Inhalt auch Auskunft verlan-
gen.

2) Es wird darauf hingewiesen, dass folgende Verletzun-
gen von Vorschriften bei der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes gemäß § 215 (1) BauGB durch Fristablauf 
unbeachtlich werden:

 1. eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr.1 bis 3  BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, 

 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungs- und des Flächennut-
zungsplanes,

 3. nach § 214 (3) Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
der Abwägung,

 4. nach § 214  (2 a)  Nr. 3 und Nr. 4 BauGB beachtli-
che Mängel im beschleunigten Verfahren gemäß  § 
13 a BauGB,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.

3) Auf die Vorschriften des § 44  (3) Satz 1 und 2 sowie 
(4) BauGB über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan Nr. 203 A 2. Änderung eingetretenen 
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Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-
sprüche wird hingewiesen.

Laatzen, den 11.07.2014

Stadt Laatzen
Der Bürgermeister

Prinz

2. Stadt  pattenSen

 abstufung von teilstrecken der kreisstraßen  
k 219/k 226

Die in der Gemarkung Pattensen, Region Hannover, im 
Stadtgebiet Pattensen-Mitte gelegenen Teilstrecken der 
Kreisstraßen K 219 (Steinstraße von km 0,000, Kreuzung 
Talstraße, bis km 0,324, Kreuzung Göttinger Straße) und 
K 226 (Talstraße, Dammstraße, Hiddestorfer Straße von 
km 0,000, Kreuzung Göttinger Straße, bis km 2,240, Kreu-
zung Entlastungsstraße (Nordumgehung), sowie Göttin-
ger Straße von km 11,577, Kreuzung Talstraße, bis km 
11,965, Kreuzung Jeinser Straße) werden mit Wirkung 
vom 01.07.2014 abgestuft. Neuer Träger der Straßenbau-
last ist die Stadt Pattensen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Abstufung kann innerhalb eines Monats, ge-
rechnet vom Tage dieser Bekanntmachung, Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bi der Stadt Pattensen, Der Bürgermeister, 
Auf der Burg 1 – 2, 30982 Pattensen, einzulegen.

Pattensen, 25.06.2014

Stadt Pattensen
Der Bürgermeister

Griebe

c) SonStige Bekanntmachungen

 Wasserverband garbsen - neustadt a. rbge.

Der Verbandsausschuss des Wasserverbandes Garbsen 
- Neustadt a. Rbge. hat in seiner Sitzung am 15.07.2014 
die neuen Ergänzenden Bestimmungen nebst Anlagen für 
das gesamte Versorgungsgebiet beschlossen. Sie treten am 
01.08.2014 in Kraft.

 ergänzende Bestimmungen zur avBWasserv

allgemeines

(1) Für den Anschluss an die öffentliche Wasserversor-
gung und für die öffentliche Versorgung mit Wasser 
durch den Wasserverband Garbsen - Neustadt a. Rb-
ge. (WVGN) gelten diese Ergänzenden Bestimmun-
gen nebst Anlagen. Unberührt hiervon bleiben ab-
weichende schriftliche Vereinbarungen. 

(2) Die Wasserversorgung eines Grundstückes muss für 
den WVGN technisch, betrieblich und wirtschaftlich 
zumutbar sein, anderenfalls kann der Anschluss zu 
diesen Ergänzenden Bestimmungen versagt werden. 

(3) Der WVGN verlegt sein Verteilungsnetz grundsätz-
lich nur in öffentlichen Flächen. In besonderen Fällen 

können auch befestigte Privatwege, die mindestens 3 
Meter breit sind, verrohrt werden. Bei Verlegungen 
im privaten Bereich sind dingliche Rechte oder ver-
gleichbare Nutzungsrechte zu vereinbaren. 

(4) Zur Lieferung von Wasser für besondere Betriebszwe-
cke (z. B. Kälte-, Kühlungs- und Klimaanlagen sowie 
Wärmepumpen) ist der WVGN nicht verpflichtet. 
Auch ein Anspruch für die Vorhaltung von Löschwas-
ser besteht nicht. 

(5) Der WVGN erhebt Daten seiner Vertragspartner über 
die Wasserversorgung entweder beim Kunden selbst 
oder über Hauseigentümer, Verwalter, Installateure 
oder andere Beauftragte. Soweit der WVGN mit der 
Berechnung und Einziehung von Gebühren für die 
Abwasserbeseitigung beauftragt ist, übermittelt der 
WVGN Daten aufgrund von Rechtsvorschriften an 
die zuständigen Stellen. Darüber hinaus erhebt der 
WVGN Daten für sonstige Zwecke im Rahmen seiner 
Aufgabenerfüllung. 

§ 1
voraussetzungen und verfahren für einen 

vertragsabschluss
(zu § 2 avBWasserv)

(1) Der WVGN schließt den Versorgungsvertrag mit 
dem Eigentümer des zu versorgenden Grundstückes 
ab. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so ist anstelle des Grundstückeigentümers der 
Erbbauberechtigte Vertragspartner. Der Kunde teilt 
dem WVGN auf elektronischen oder schriftlichen 
Weg den Wunsch auf Versorgung mit Wasser mit, der 
schriftliche Antrag kann formlos erfolgen. Daraufhin 
erhält der Kunde die Abschlagsmitteilung, mit der 
auch der Abschluss des Versorgungsverhältnisses be-
stätigt wird. Damit gilt der Versorgungsvertrag als zu-
stande gekommen und der Kunde erkennt die AVB-
WasserV sowie diese Ergänzenden Bestimmungen als 
Vertragsinhalt an. 

(2) In Ausnahmefällen kann ein gesonderter Lieferver-
trag mit einem Mieter, Pächter oder Nießbraucher 
abgeschlossen werden. Dies setzt voraus, dass der 
Kunde sich vorab schriftlich zur Erfüllung des Ver-
trages mitverpflichtet. Ein Rechtsanspruch eines Mie-
ters, Pächters oder Nießbrauchers auf einen Vertrags-
abschluss mit dem WVGN besteht nicht.

(3) Teilt sich das Eigentum in Miteigentumsanteile, d. h. 
in mehrere im Verhältnis einbezogene Eigentümer 
auf, ist der WVGN uneingeschränkt berechtigt, die 
ihm zustehenden vertraglichen Rechte gegenüber der 
Gemeinschaft der Eigentümer als Vertragspartner 
geltend zu machen.  

(4) Wird Wasser entnommen, ohne dass der Kunde den 
WVGN über die bevorstehende Wasserabnahme in-
formiert hat und ein expliziter Vertrag geschlossen 
wurde, erfolgt die Versorgung ebenfalls zu den Bedin-
gungen der AVBWasserV sowie dieser Ergänzenden 
Bestimmung auf Grund eines faktischen Vertragsver-
hältnisses.

§ 2
Änderungen und ergänzungen der 

vertragsbedingungen
(zu § 2 avBWasserv)

(1) Diese Ergänzenden Bestimmungen können ein-
schließlich der Anlagen geändert oder ergänzt wer-
den. Die Anlagen sind Bestandteil der Ergänzenden 
Bestimmungen. Die Veröffentlichung der Ergänzen-
den Bestimmungen, Technischen Anschlussbedin-
gungen und des Preisblattes findet in vollständiger 
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Form im Amtsblatt der Region Hannover statt. Diese 
können des Weiteren auf der Homepage des WVGN 
(www.wvgn.de) eingesehen und abgerufen oder beim 
WVGN direkt angefordert werden. In den regionalen 
Zeitungen des Verbandsgebietes wird auf die aktu-
ellen Änderungen der Ergänzenden Bestimmungen 
nebst Anlagen hingewiesen. Sie gelten damit als zu-
gegangen und werden Bestandteil des Anschluss- und 
Versorgungsvertrages mit dem WVGN.

§ 3
erhebung von Baukostenzuschüssen

(zu § 9 avBWasserv)

(1) Der Baukostenzuschuss dient der teilweisen Ab-
deckung der bei wirtschaftlicher Betriebsführung 
notwendigen Kosten für die Erstellung oder Verstär-
kung der für die örtliche Versorgung dienenden Ver-
teilungsanlagen, soweit sie sich ausschließlich dem 
Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der An-
schluss erfolgt. Zu den Verteilungsanlagen gehören 
insbesondere Haupt- und Ortsnetzleitungen, Behäl-
ter sowie Druckerhöhungsanlagen. 

(2) Es werden die Fälle „Baukostenzuschüsse bei An-
schlüssen in einem für die Wasserversorgung bereits 
erschlossenen Versorgungsbereich“ (siehe § 4) sowie 
„Baukostenzuschüsse in einem für die Wasserversor-
gung bisher noch nicht erschlossenen Versorgungs-
bereich“ (siehe § 5) unterschieden. 

(3) Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Baukos-
tenzuschuss (zu § 9 Abs. 4 AVBWasserV), wenn er sei-
ne Leistungsanforderung wesentlich erhöht und des-
wegen die Verteilungsanlagen des WVGN verstärkt 
oder erweitert werden müssen. Der WVGN setzt die 
Baukostenzuschüsse in diesen Fällen gesondert fest. 

(4) Der WVGN kann in Fällen, in denen die Herleitung 
des Baukostenzuschusses zu offenbar unbilligen Er-
gebnissen führt, im Einzelfall eine andere Regelung 
treffen. 

(5) Wird ein Neubaugebiet im Ganzen von einem priva-
ten Bauträger erschlossen, so kann der WVGN mit 
diesem besondere Vereinbarungen über die Baukos-
tenzuschüsse treffen. 

(6) Der Baukostenzuschuss ist zusammen mit den Her-
stellungskosten nach Erstellung des Anschlusses an 
das Verteilungsnetz des WVGN zu zahlen. 

§ 4
Baukostenzuschüsse bei anschlüssen in einem für die 
Wasserversorgung bereits erschlossenen versorgungs-

bereich
(zu § 9 avBWasserv)

(1) Soll ein Anschluss an eine örtliche Verteilungsan-
lage des WVGN in einem für die Wasserversorgung 
bereits erschlossenen Versorgungsbereich hergestellt 
werden und ist der Anschluss ohne Verstärkung der 
örtlichen Verteilungsanlage möglich, so erfolgt die 
Berechnung des Baukostenzuschusses auf Basis des 
Grundbetrages und des Frontmeterbetrages nach 
der Straßenfrontlänge des anzuschließenden Grund-
stückes sowie unter Berücksichtigung des Rohrquer-
schnittes (Innendurchmesser). Die Beträge sind dem 
Preisblatt zu entnehmen. 

(2) Bei Grundstücken, die an zwei oder mehrere vom 
WVGN verrohrte Straßen angrenzen, wird die Hälfte 
aller Straßenfrontlängen zugrunde gelegt.

(3) Der Berechnung des Baukostenzuschusses wird eine 
Mindeststraßenfrontlänge von 15 m zugrunde gelegt. 
Dies gilt auch für Grundstücke, die nicht unmittelbar 
an die vom WVGN verrohrte Straße angrenzen (Hin-
terliegergrundstücke). 

§ 5
Baukostenzuschüsse bei anschlüssen in einem für die 

Wasserversorgung bisher noch nicht erschlossenen 
versorgungsbereich

(zu § 9 avBWasserv)

(1) Soll ein Anschluss an eine Verteilungsanlage des 
WVGN in einem für die Wasserversorgung bisher 
noch nicht erschlossenen Versorgungsbereich her-
gestellt werden oder ist wegen der Erhöhung der 
Leistungsanforderung eines Anschlussnehmers die 
Verstärkung einer vorhandenen Verteilungsanlage 
in einem Versorgungsbereich erforderlich, so werden 
zur Ermittlung des Baukostenzuschusses 70 v.H. der 
Kosten für die örtliche Versorgung dienenden Vertei-
lungsanlagen zugrunde gelegt. 

(2) Der Baukostenzuschuss errechnet sich aus den An-
schaffungs- und Herstellungskosten, die für die Er-
stellung oder Verstärkung örtlicher Verteilungsanla-
gen in einem Versorgungsbereich erforderlich sind. 
Dazu gehören z. B. Hauptleitungen, Versorgungs-
leitungen, Druckerhöhungsanlagen, Behälter und 
zugehörige Einrichtungen, die der Erschließung des 
Versorgungsbereichs dienen. 

(3) Bei der Berechnung des auf den Anschlussnehmer 
entfallenden Anteils werden in dem Versorgungsbe-
reich nur die Straßenfrontlängen solcher Grundstü-
cke berücksichtigt, bei denen nach den baulichen 
Nutzungsmöglichkeiten aufgrund der behördlichen 
Bauplanungen in absehbarer Zeit mit einem An-
schluss an das Verteilungsnetz des WVGN gerechnet 
werden kann. Die Straßenfrontlängen von Grund-
stücken, die bereits mit Wasser versorgt sind, bleiben 
unberücksichtigt.

(4) Der Baukostenzuschuss wird nach der Straßenfront-
länge des anzuschließenden Grundstückes bemessen:

 4.1 Als Straßenfrontlänge gilt die Strecke, mit der das 
Grundstück an der vom WVGN verrohrten Straße 
grenzt. Sie wird aus den amtlichen Plänen (Katas-
terauszüge usw.) ermittelt. Bei Grundstücken, die 
an zwei oder mehrere vom WVGN verrohrte Stra-
ßen angrenzen, wird die Hälfte aller Straßenfront-
längen zugrunde gelegt.

 4.2 Für jedes Grundstück wird eine Straßenfrontlän-
ge von mindestens 15 Metern gerechnet. Das gilt 
auch für Grundstücke, die nicht unmittelbar an 
den vom WVGN verrohrten Straßen grenzen.

(5) Der von dem Anschlussnehmer zu übernehmende 
Baukostenzuschuss berechnet sich wie folgt:

 BKZ = 0,7 x F/G x B

dabei bedeuten:
F =  Die Straßenfrontlänge des anzuschließenden Grund-

stückes.
G =  Summe der Straßenfrontlänge aller Grundstücke, die 

in dem betreffenden Versorgungsbereich an die örtli-
chen Verteilungsanlagen angeschlossen werden kön-
nen.

B =  Erforderliche Anschaffungs- und Herstellungskosten 
für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Ver-
teilungsanlagen in dem Versorgungsbereich. 

§ 6
hausanschluss

(zu § 10 abs. 1 – 3 avBWasserv)

(1) Der WVGN bestimmt Art, Zahl und Lage der Haus-
anschlüsse sowie deren Änderung nach Anhörung 
des Anschlussnehmers und unter Berücksichtigung 
seiner berechtigten Interessen.
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(2) Der WVGN ist Eigentümer des gesamten Hausan-
schlusses einschließlich der Messeinrichtung. Der 
WVGN lässt diese von der Versorgungsleitung bis 
zur Hauptabsperrvorrichtung herstellen, erneuern, 
ändern, unterhalten und beseitigen. Der Anschluss-
nehmer hat die baulichen Voraussetzungen für die 
sichere Errichtung des Hausanschlusses zu treffen.

(3) Hausanschlüsse müssen zugänglich und vor Beschä-
digungen, insbesondere vor Einwirkung dritter Per-
sonen, vor Oberflächen-, Schmutz- und Grundwasser 
sowie vor Frost geschützt sein. Anschlussnehmer und 
Benutzer dürfen keine Einwirkungen auf den Haus-
anschluss vornehmen oder durch Dritte vornehmen 
lassen.

(4) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, dem WVGN 
jeden Schaden am Hausanschluss, insbesondere das 
Undicht werden von Leitungen sowie sonstige Stö-
rungen unverzüglich anzuzeigen.

(5) Der Abbruch eines angeschlossenen Gebäudes oder 
eine Veränderung des Hausanschlusses hat der An-
schlussnehmer beim WVGN mindestens zwei Wo-
chen vorher schriftlich anzuzeigen und zu beauftra-
gen.

(6) Hausanschlüsse, über die länger als ein Jahr kein Was-
ser entnommen wird, kann der WVGN vom Vertei-
lungsnetz abtrennen. Der Anschlussnehmer wird mit 
der damit verbundenen Kündigung des Anschluss 
und Versorgungsvertrages fristgerecht informiert. 

(7) Jedes Grundstück wird grundsätzlich nur einmal an-
geschlossen und erhält einen direkten Hausanschluss. 
Der WVGN kann auf Antrag des Anschlussnehmers 
weitere Anschlüsse zulassen.

(8) Befinden sich auf einem Grundstück mehrere räum-
lich und funktionell getrennte Gebäude zum dau-
ernden oder vorübergehenden Aufenthalt von Men-
schen, so erhält jedes Gebäude dieses Grundstückes 
einen separaten Hausanschluss (siehe auch § 3 TAB).

§ 7
kostenerstattung für grundstücks- (haus-)anschlüsse

(zu § 10 abs. 4 avBWasserv)

(1) Der Anschlussnehmer erstattet dem WVGN die Kos-
ten für die Herstellung des Hausanschlusses. Die Kos-
tenerstattung erfolgt pauschal gemäß Preisblatt. Die 
Rechnungsstellung durch den WVGN erfolgt nach 
Fertigstellung der technischen Maßnahme für den 
Hausanschluss. Erst hierauf hat der Kunde den fälli-
gen Betrag zu entrichten. 

(2) Wird der Grundstücksanschluss gemeinsam mit an-
deren Versorgungs-, ggf. auch Entsorgungsleitungen 
in einen gemeinsamen Graben verlegt, werden ge-
sonderte Kostensätze entsprechend dem Preisblatt in 
Rechnung gestellt. 

(3) In den Fällen, in denen der WVGN unter den Voraus-
setzungen des § 8 Abs. 2 antragsgemäß mehrere Mes-
seinrichtungen zur Erfassung des Wasserverbrauchs 
installiert, werden die dafür anfallenden Kosten nach 
tatsächlichem Aufwand abgerechnet. Für die Abrech-
nung der darüber hinaus anfallenden Kosten des 
Grundstücksanschlusses gilt Abs. 1.

(4) Eine Herstellung im Sinne dieser Ergänzenden Be-
stimmungen ist insbesondere:

 1. Die erstmalige oder zusätzliche Verlegung eines 
Hausanschlusses zur Versorgung eines neuen oder 
bestehenden Anschlussobjektes.

 2. Die erneute Verlegung eines Hausanschlusses 
zur Versorgung eines neuen oder bestehenden 
Anschlussobjektes, wenn der ursprünglich vor-
handene Grundstücksanschluss von dem WVGN 
antragsgemäß oder gemäß § 6 Abs. 6 dieser Ergän-

zenden Bestimmungen abgetrennt wurde und der 
Anschlussnehmer zu einem späteren Zeitpunkt er-
neut angeschlossen und versorgt werden möchte.

(5) Der Anschlussnehmer erstattet dem WVGN die Kos-
ten für Veränderungen am Hausanschluss nach tat-
sächlichem Aufwand. Eine Veränderung im Sinne 
dieser Ergänzenden Bestimmungen ist insbesondere:

 1. Die Umlegung eines vorhandenen Hausanschlus-
ses aus einem vom Anschlussnehmer zu vertre-
tenden Grund aufgrund von Änderungen der 
Kundenanlage oder Baumaßnahmen, die die Zu-
gänglichkeit oder den Bestand der Leitung beein-
trächtigen. Gleiches gilt für die Umlegungen oder 
Änderungen des Hausanschlusses, die aus sonsti-
gen Gründen vom Anschlussnehmer gewünscht 
werden.

 2. Ist der Ersatz des bisherigen Hausanschlusses 
durch eine sonstige Veränderung oder Erweite-
rung der Anlage des Anschlussnehmers erfor-
derlich oder aus anderen Gründen von ihm ver-
anlasst, so hat er die Kosten für die notwendigen 
Maßnahmen zu tragen. 

(6) Zu den erstattungspflichtigen Kosten für die Herstel-
lung oder Veränderung des Grundstücksanschlusses 
zählen die eigenen Kosten des WVGN und die Auf-
wendungen Dritter, denen sich der WVGN bedient. 
Dazu gehören u.a. die Kosten für den Grabenaushub, 
die Material- und Lohnkosten, die ordnungsgemäße 
Absandung und Verfüllung des Grabens, die Wieder-
herstellung des ursprünglichen Zustandes auf den 
durch die Arbeiten in Anspruch genommenen Flä-
chen sowie in diesem Zusammenhang anfallende Pla-
nungs- und Verwaltungskosten sowie Nebenkosten.

(7) Die Kosten für vom Anschlussnehmer oder einem 
Dritten verursachte Reparaturen am Hausanschluss 
sowie sonstigen Wasserverteilungsanlagen stellt der 
WVGN dem Verursacher nach tatsächlichem Auf-
wand in Rechnung. Die Fälligkeit der Forderung setzt 
der WVGN in der Rechnung fest.

(8) Der WVGN kann in Fällen, in denen die vorstehen-
den Bestimmungen zu offenbar unbilligen Ergebnis-
sen führen, im Einzelfall eine andere Regelung tref-
fen.

§ 8
messeinrichtung

(zu § 18 avBWasserv)

(1) Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Messein-
richtungen festgestellt.

(2) Grundsätzlich wird für jeden Hausanschluss eine 
Messeinrichtung installiert. Abweichend hiervon 
installiert der WVGN auf schriftlichen Antrag des 
Anschlussnehmers in Gebäuden mit Eigentums-
wohnungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz 
(WEG) für jede Wohnung eine Messeinrichtung, 
wenn

 1. an jeder Wohnung ein Sondereigentum im Grund-
buch eingetragen ist und

 2. ein gemeinsamer Hausanschlussraum der Woh-
nungseigentümer zur Verfügung steht und für die-
sen Raum ein Teileigentum im Grundbuch einge-
tragen ist und

 3. für jede einzelne Wohnung eine separate Kunden-
anlage hinter der jeweiligen Messeinrichtung im 
Hausanschlussraum verlegt ist und diese über eine 
separate Absperrmöglichkeit verfügt.

(3) Die Regelungen des § 7 Abs. 3 bis 5 gelten analog.
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§ 9
messeinrichtungen an der grundstücksgrenze

(zu § 11 avBWasserv) 

(1) Der WVGN ist berechtigt, die Errichtung eines Was-
serzählerschachtes unmittelbar an der Grundstücks-
grenze zu verlangen, wenn

 1. das Grundstück unbebaut ist oder
 2. die Länge des Hausanschlusses von dem Abzweig 

der Hauptversorgungsleitung zur Hausanschluss-
messeinrichtung 30 Meter überschreitet oder

 3. die Verlegung des Grundstücksanschlusses nur 
unter besonderen Erschwernissen erfolgen kann 
oder

 4. kein Raum zu frostsicherer Unterbringung der 
Messeinrichtung vorhanden ist.

(2) Art und Lage des Schachtes bestimmt der WVGN im 
Einzelfall nach Anhörung des Anschlussnehmers. Der 
Schacht steht im Eigentum des Anschlussnehmers. § 
7 Abs. 3 bis 5 gelten analog. Der Anschlussnehmer 
kann die Verlegung des Schachtes verlangen, wenn er 
an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar 
ist und die Verlegung ohne Beeinträchtigung einer 
einwandfreien Messung möglich ist.

(3) Die im Zusammenhang mit der Herstellung, Unter-
haltung, Erneuerung, Änderung und Beseitigung des 
Schachtes anfallenden Kosten trägt der Anschluss-
nehmer nach tatsächlichem Aufwand.

§ 10
nachprüfung von messeinrichtungen

(zu § 19 avBWasserv)

(1) Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der 
Messeinrichtung durch eine Eichbehörde oder eine 
staatlich anerkannte Prüfstelle unter Verwendung 
des beim WVGN erhältlichen Vordrucks beantragen. 
Ein- und Ausbau der Messeinrichtung erfolgt durch 
den WVGN.

(2) Die Kosten der Prüfung trägt bei Einhaltung der Ver-
kehrsfehlergrenzen der Antragsteller, ansonsten der 
WVGN. Zu den Kosten zählen auch die Aufwendun-
gen des WVGN für den Aus- und Einbau sowie ggf. 
für den Transport der Messeinrichtung.

§ 11
ablesung

(zu § 20 avBWasserv)

(1) Die Ablesung der Messeinrichtung erfolgt grund-
sätzlich einmal jährlich. Die Ablesung erfolgt durch 
Bedienstete des WVGN und/oder beauftragte Dritte. 
Der WVGN kann den Kunden auffordern, die Mes-
seinrichtung selbst abzulesen und den Zählerstand 
dem WVGN mitzuteilen.

(2) Der WVGN ist berechtigt, den Wasserverbrauch zu 
schätzen, wenn der Kunde die Ablesung nicht er-
möglicht und die vom WVGN angeforderte Selbsta-
blesung nicht durchführt. Die Schätzung des WVGN 
orientiert sich dann am Verbrauchsergebnis des Vor-
jahres. Der WVGN kann eine Nachberechnung des 
Wasserverbrauchs vornehmen, wenn sich bei einer 
späteren Ablesung herausstellt, dass der vom WVGN 
geschätzte Verbrauch zu niedrig oder zu hoch ange-
setzt wurde.

(3) Der WVGN ist berechtigt, dem zuständigen Träger 
der Abwasserbeseitigung den ermittelten Wasserver-
brauch zum Zwecke der Berechnung der Schmutz-
wassergebühr mitzuteilen.

(4) Erfolgt im Laufe des Ablesezeitraums ein Wechsel des 
Kunden, so erfolgt eine Zwischenablesung durch den 

Kunden zum Zeitpunkt der Übergabe der Kundenan-
lage an den neuen Kunden. Absatz 1 gilt analog. 

§ 12
einschränkung der versorgung

(1) Der WVGN kann im Einzelfall die Weiterbelieferung 
mit Trinkwasser einschränken oder vom Abschluss 
besonderer Vereinbarungen abhängig machen, so-
weit dies aus versorgungstechnischen Gründen, 
insbesondere bei übermäßiger Beanspruchung des 
Versorgungsnetzes, erforderlich ist. Für Industrie, ge-
werbliche Betriebe, Gärten und sonstige Anlagen mit 
großem Wasserverbrauch kann der WVGN für eine 
bestimmte Zeit oder dauernd eine Höchstmenge fest-
setzen, über welche hinaus er nicht zur Mehrlieferung 
verpflichtet ist.

(2) Der WVGN kann die Wasserabgabe an alle Kunden 
oder einzelne Verbrauchsgruppen einschränken oder 
die Verwendung zu bestimmten Zwecken (z. B. Wa-
genwaschen, Besprengen von Gärten und Grünflä-
chen, Füllen von Schwimm- oder Zierbecken usw.) 
verbieten, soweit er dies zur Sicherung der allgemei-
nen Trinkwasserversorgung als notwendig erachtet. 
Die Notwendigkeit einer derartigen Abgabebeschrän-
kung wird u. a. durch die Tagespresse, evtl. über 
Rundfunk oder durch Plakatanschlag sowie auf der 
Homepage des WVGN bekannt gemacht.   

(3) Bei Nichtbeachtung dieser Einschränkung ist der 
WVGN berechtigt, die Wasserversorgung fristlos ein-
zustellen. 

§ 13
Bauwasser, Sonderanschlüsse

(1) Die Abgabe von Wasser für Bauzwecke erfolgt in der 
Regel über die vorgezogene Hausanschlussleitung. 
Die Dauer des Bauwasseranschlusses ist auf 12 Mo-
nate begrenzt und kann auf schriftlichen Antrag ver-
längert werden.

(2) Für Bauwasser werden folgende Mengen pauschal 
nach dem aktuellen Arbeitspreis zugrunde gelegt:

 1. für ein Fertighaus 20 m³
 2. für ein Einfamilienhaus 40 m³
 3. für ein Mehrfamilienhaus je Wohneinheit  25 m³
(3) Trinkwasser zu vorübergehenden Zwecken kann auf-

grund eines gesonderten Vertrags abgegeben werden, 
wenn

 1. kein eigener Wasseranschluss vorhanden ist und
 2. die Installation eines Wasserzählers vorüberge-

hend unmöglich oder gefährlich ist (z. B. Frostge-
fahr).

(4) Die Bereitstellung von Löschwasseranschlüssen (Hy-
dranten) erfolgt aufgrund besonderer vertraglicher 
Abmachungen.

(5) Die Kosten für die Berechnung der Löschwasser-
bereitstellung werden dem Kunden separat gemäß 
Preisblatt in Rechnung gestellt. 

(6) Falls Wasser aus Unterflurhydranten entnommen 
werden soll, sind hierfür Standrohre des WVGN zu 
benutzen. Der Benutzer haftet für Schäden am Stan-
drohr und Wasserverluste. Für jedes ausgeliehene 
Standrohr ist ein Sicherheitsbetrag gemäß Preisblatt 
beim WVGN zu hinterlegen. Der Sicherheitsbetrag 
unterliegt keiner Verzinsung. 

(7) Für die Benutzung des Standrohres wird ein monat-
liches Entgelt (30 Tage) gemäß Preisblatt erhoben 
(Standrohrmiete). Unabhängig vom tatsächlichen 
Beginn eines Kalendermonats werden die 30 Tage 
beginnend ab dem Tag der Standrohrausleihe gerech-
net.  
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(8) Der mit dem Standrohrwasserzähler gemessene Was-
serverbrauch wird gesondert berechnet. 

§ 14
laufende entgelte

(zu § 24 bis 27 avBWasserv)

(1) Das laufende Entgelt für die Wasserversorgung setzt 
sich aus dem Grundpreis und dem Arbeitspreis ge-
mäß Preisblatt zusammen.

(2) Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich. Die Abrech-
nung erfolgt auf Grund des Ergebnisses der Ablesung 
gemäß § 11 unter Berücksichtigung der für diesen 
Zeitraum geleisteten Abschläge. Übersteigt die Sum-
me der Abschläge das tatsächlich zu zahlende Entgelt, 
erfolgt eine Verrechnung mit der nächsten Abschlags-
forderung.

(3) Rechnungen werden dem zahlungspflichtigen Ver-
tragspartner übersandt. Rechnungsbeträge sind 14 
Tage nach dem Zugang der Rechnung fällig.

(4) Der WVGN erhebt vierteljährliche Abschlagszah-
lungen. Die Höhe und Fälligkeiten der Abschlags-
zahlungen setzt der WVGN im Rahmen der Abrech-
nung fest. Der WVGN kann die Fälligkeit der ersten 
Abschlagszahlung auf einen späteren Zeitpunkt ver-
schieben. Der Zahlungsverzug tritt nach Ablauf der 
Fälligkeitstage auch ohne schriftliche Mahnung ein.

(5) Zahlungspflichtiger ist der Vertragspartner. Mehrere 
Zahlungspflichtige sind Gesamtschuldner. Bei Eigen-
tumswohnungen mit separaten Messeinrichtungen 
des WVGN ist jeder Wohnungseigentümer Vertrags-
partner.

(6) Wechselt innerhalb des Abrechnungszeitraumes der 
Eigentümer des Grundstückes bzw. der Eigentums-
wohnung, so ist dies dem WVGN unverzüglich mit-
zuteilen. Geschieht dies nicht, so sind der Vertrags-
partner und der neue Eigentümer Gesamtschuldner. 
Die Gesamtschuldnerschaft endet mit Zahlungsein-
gang der für den bisherigen Vertragspartner erstellten 
Abrechnung. 

§ 15
grundpreis

(1) Bemessungsmaßstab für den Grundpreis gemäß 
Preisblatt ist die Größe der Messeinrichtung. Der 
Grundpreis wird für jede Messeinrichtung des 
WVGN fällig. Dies gilt auch dann, wenn mehrere 
Messeinrichtungen an einem Grundstücksanschluss 
vorhanden sind. 

(2) Bezugszeitraum für den Grundpreis ist die Vertrags-
dauer. Eine Einschränkung oder Unterbrechung der 
Wasserversorgung gemäß § 5 AVBWasserV wirkt sich 
nicht auf den Grundpreis aus.

(3) Wechselt der Kunde im Laufe des Abrechnungszeit-
raums, so wird der Grundpreis nach den Monaten, 
die dem bisherigen und dem neuen Zahlungspflich-
tigen zuzurechnen sind, aufgeteilt. Maßgeblich ist 
der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Erfolgt die 
Aufnahme der Versorgung mit dem neuen Eigentü-
mer in der Zeit vom 1. bis 15. eines Monats, so ist für 
diesen Monat der volle Grundpreis durch den neuen 
Eigentümer zu entrichten. Beginnt die Versorgung 
des neuen Eigentümers in der Zeit vom 16. bis zum 
letzten eines Monats, so ist für diesen Monat der volle 
Grundpreis durch den alten Eigentümer zu entrich-
ten. 

(4) Während einer zeitweiligen Absperrung nach § 32 
Abs. 7 AVBWasserV ist der Grundpreis weiter zu zah-
len.

§ 16
arbeitspreis

(1) Bemessungsmaßstab für den Arbeitspreis ist gemäß 
Preisblatt der nach § 11 ermittelte Wasserverbrauch 
in Kubikmetern.

§ 17
zahlung, verzug 

(gem. § 27 avBWasserv)

(1) Werden Abschlagszahlungen oder Rechnungen nicht 
termingerecht ausgeglichen, so sind Mahnkosten ge-
mäß dem Preisblatt für jede schriftliche Mahnung 
fällig. 

(2) Bei einer Fristüberschreitung wird für jeden angefan-
genen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 
1 % je angefangene 50,00 € berechnet. 

(3) Für die Unterbrechung bzw. Wiederaufnahme der 
Wasserversorgung ist außer der Begleichung aller üb-
rigen offenen Forderungen jeweils ein Betrag gemäß 
Preisblatt zu zahlen, wenn die Unterbrechung vom 
Kunden zu vertreten war.

(4) Vor jeder Unterbrechung wird ein letzter Inkassover-
such unternommen. Zahlt der Kunde aus Anlass die-
ses Inkassos, so ist hierfür vom Kunden pauschal ein 
Betrag gemäß Preisblatt zu erstatten.

§ 18
vertragsstrafe

(1) Entnimmt der Kunde Wasser unter Umgehung, Be-
einflussung oder vor Anbringung der Messeinrich-
tung oder nach Einstellung der Versorgung, so ist der 
WVGN berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen 
und in Rechnung zu stellen. Die Höhe der Vertrags-
strafe beträgt 1.000,00 €. Die Zahlung ist binnen 14 
Tagen nach Zahlungsaufforderung an den WVGN zu 
leisten. 

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn 
der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Ver-
pflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderli-
chen Angaben zu machen. Die Höhe der Strafe gilt 
gemäß Absatz 1. Dies gilt auch, wenn die Dauer der 
unbefugten Entnahme oder der Beginn der Mittei-
lungspflicht nicht festzulegen ist.

§ 19
umsatzsteuer

(1) Zu allen in diesen Ergänzenden Bestimmungen und 
den zugehörigen Anlagen (Preisblatt) festgelegten 
Entgelten, Pauschalen und Kostenerstattungen wird, 
soweit sie der Umsatzsteuerpflicht unterliegen, die 
jeweils gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer ausgewie-
sen.

§ 20
in-kraft-treten

(1) Diese Ergänzenden Bestimmungen einschließlich der 
Technischen Anschlussbedingungen und des Preis-
blattes treten mit Wirkung vom 01.08.2014 in Kraft. 

(2) Diese Ergänzenden Bestimmungen einschließlich der 
Technischen Anschlussbedingungen und des Preis-
blattes werden öffentlich bekannt gemacht und gelten 
damit als jedem Vertragspartner zugegangen. Sie wer-
den damit zum Inhalt der laufenden Versorgungsver-
träge.
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 technische anschlussbedingungen zur avBWas-
serv

geltungsbereich
(zu § 17 avBWasserv)

(6) Diese Technischen Anschlussbedingungen Wasser 
(TAB-Wasser) gelten für den Anschluss und den Be-
trieb aller Trinkwasserversorgungsanlagen, die im 
Versorgungsgebiet des Wasserverbandes Garbsen - 
Neustadt a. Rbge. (WVGN) an dessen Verteilungsnetz 
angeschlossen sind oder angeschlossen werden. 

(7) Abweichungen von diesen TAB-Wasser sind nur nach 
vorheriger Zustimmung des WVGN zulässig.

(8) Die TAB-Wasser treten am 01.08.2014 in Kraft.
(9) Die TAB-Wasser finden für vor ihrem Inkrafttreten 

angeschlossene Anlagen Anwendung, soweit Mängel 
vorliegen, welche die Sicherheit gefährden oder er-
hebliche Störungen, insbesondere störende Rückwir-
kungen auf das Trinkwassernetz, erwarten lassen.

(10) Grundsätzlich sind alle Arbeiten unter Beachtung der 
grundlegenden Sicherheits- und Schutzzielen von 
Bund und Ländern sowie der Arbeitssicherheit aus-
zuführen. Insbesondere ist das Technische Regelwerk 
und somit die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik (u. a. DVGW-Regelwerk, DIN, usw.) einzu-
halten. Es ist jeweils die aktuelle Gesetzeslage zu be-
achten. 

§ 1
versorgungsdruck

(3) Der Versorgungsdruck, unter dem der WVGN das 
Trinkwasser bereitstellt, wird auf Anfrage vom 
WVGN angegeben. Diese Angaben beziehen sich je-
weils auf die aktuellen Betriebsverhältnisse in dem 
zurzeit bestehenden Versorgungsnetz. Druckabwei-
chungen sind im Rahmen der Erfordernisse des Netz-
betriebes möglich.

(4) Ab einem zu erwartenden Maximaldruck in der Ver-
sorgungsleitung von über 6,0 bar wird der Einbau 
eines Druckminderers in Fließrichtung hinter dem 
Wasserzähler empfohlen. Bei Hausinstallationen und 
Geräten, z. B. Warmwasserspeicher - die bauartbe-
dingt nur bis 6,0 bar geeignet sind - ist der Einbau 
von Druckminderern erforderlich.

§ 2
antragsverfahren hausanschluss

(1) Das Antragsverfahren des WVGN ist, wie in den fol-
genden Abschnitten dargelegt, unter Verwendung des 
Auftragsformulares in der jeweils gültigen Fassung 
einzuhalten.

(2) Um das Verteilungsnetz, den Hausanschluss und die 
Messeinrichtung(en) leistungsgerecht auslegen zu 
können, sind dem Auftrag folgende Anlagen beizufü-
gen:

 1. Ein amtlicher Lageplan des Grundstückes, Maß-
stab 1:500, mit allen Grenzen und Gebäuden

 2. Ein Keller- oder Hausgrundriss mit Angabe des ge-
wünschten Zählerplatzes

 3. nur bei Benutzung von fremden grundstücken, 
privatstraßen oder zuwegungen beizufügen:

  Kopie des Baulastenblattes oder der Grunddienst-
barkeit, hier ausreichend Kopie vom Notar über 
die Lasten und Beschränkungen der/des betreffen-
den Flurstücke(s).

 4. nur bei mehrfamilienhäusern und gewerbebe-
trieben beizufügen:

  Ein Berechnungsplan und Berechnung der Haus-
wasserinstallation nach der Berechnungsanleitung 

zur DIN 1988. Die Berechnungsformulare sind 
Bestandteil des Auftrages. Sie sind durch einen 
fachkundigen Planer oder die Installationsfirma 
auszufüllen. 

(3) Nach Eingang des Auftrages erhält der Anschluss-
nehmer vom WVGN ein Bestätigungsschreiben mit 
anliegendem Formblatt „Fertigmeldung einer Trink-
wasseranlage“. 

(4) Nach Auftragsbearbeitung im Hause des WVGN 
kann nach ca. 5 Werktagen die Terminabsprache 
vom Anschlussnehmer mit dem jeweilig zuständigen 
Rohrnetzmeister für die Herstellung des Bau-/Haus-
wasseranschlusses erfolgen. 

(5) Nach Fertigstellung des Hausanschlusses werden die 
Herstellungskosten gemäß Preisblatt dem Anschluss-
nehmer berechnet.

(6) Die Planung von Löschwasseranlagen ist rechtzeitig 
mit dem WVGN abzustimmen. Für Feuerlösch- und 
Brandschutzanlagen ist die geforderte Leitungskapa-
zität (l/Minute) auf dem vom WVGN gesonderten 
Formular zur Berechnung der Durchflussmenge nach 
aktuell gültiger Fassung der DIN anzugeben. 

(7) Die Löschwasserberechnung findet gemäß Preisblatt 
statt.

§ 3
hausanschlüsse

(1) Grundsätzlich soll jedes Gebäude/Grundstück über 
einen eigenen Hausanschluss mit dem Versorgungs-
netz des WVGN verbunden sein. Befinden sich auf 
dem Grundstück mehrere, zum dauernden Aufent-
halt von Menschen bestimmte Gebäude, so kann der 
WVGN für jedes dieser Gebäude, insbesondere dann, 
wenn diesen eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, 
die für ein einzelnes Grundstück maßgeblichen Be-
dingungen anwenden.

(2) Bei erstmaliger Herstellung des Hausanschlusses oder 
Veränderungen, die durch Änderung oder Erweite-
rung des Anschlusses erforderlich oder aus anderen 
Gründen vom Kunden veranlasst werden, führt der 
WVGN die Arbeiten erst nach vorheriger Auftragser-
teilung durch den Anschlussnehmer aus.

(3) Die Hauseinführung der Anschlussleitung an der 
vom WVGN bezeichneten Stelle ist bauseits herzu-
stellen. Spezieller Außenschutz bzw. spezielle Isolati-
on der Außenwand ist bauseits zu erbringen.

(4) Mehrsparten-Hauseinführungen werden nicht vom 
WVGN zur Verfügung gestellt und eingebaut. Der 
WVGN übernimmt keine gesetzliche Gewährleistung 
für die Abdichtung zwischen dem Produktenrohr 
und der Mehrsparten-Hauseinführung.

(5) Über einer Hausanschlussleitung dürfen in einem 
Streifen von 0,75 m links und rechts dieser Leitung 
(1,5 m Gesamtbreite) keine Überbauungen vorge-
nommen, Bäume oder Sträucher gepflanzt werden. 
Werden Anpflanzungen und Überpflasterungen jed-
weder Art vorgenommen, so sind diese bei erforder-
lichen Arbeiten wie z. B. Instandhaltung, Verstärkung 
oder Auswechslung der Anschlussleitung vom An-
schlussnehmer auf seine Kosten zu entfernen.

(6) Sollen Hausanschlussleitungen bei nicht vorhande-
nem Kellergeschoss unter der Bodenplatte verlegt 
werden, sind die technischen Anforderungen im Vor-
aus mit dem WVGN abzustimmen. Erfolgt dies nicht 
und sind Änderungen erforderlich, gehen diese zu 
Lasten des Anschlussnehmers.

(7) Der Absperrschieber in der Anschlussleitung am Ab-
zweig von der Versorgungsleitung darf nur von Be-
auftragten des WVGN betätigt werden.
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§ 4
erneuerung von hausanschlüssen

(1) Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des 
WVGN und stehen vorbehaltlich abweichender Ver-
einbarungen in dessen Eigentum. Der Hausanschluss 
endet an der Messeinrichtung. Er wird ausschließlich 
von diesem hergestellt, unterhalten, erneuert, geän-
dert, abgetrennt und beseitigt, muss zugänglich und 
vor Beschädigung geschützt sein. Die Entscheidung, 
wann Unterhaltungs- bzw. Erneuerungsmaßnahmen 
am Hausanschluss durchgeführt werden müssen, ob-
liegt dem WVGN.

(2) Erfolgen an einer vom WVGN ausgeführten und 
verschlossenen Hauseinführung nachträgliche und 
unsachgemäße Eingriffe von Dritten (z. B. von ande-
ren Versorgungsunternehmen, Anschlussnehmern/
Kunden), so übernimmt der WVGN keine Gewähr-
leistung für die von ihm ausgeführten Arbeiten.

(3) Für die Durchführung von Unterhaltungs- und Er-
neuerungsmaßnahmen steht dem WVGN ein Zu-
trittsrecht zum Grundstück des Anschlussnehmers/
Kunden zu. Der Anschlussnehmer/Kunde hat daher 
das Betreten des Grundstückes grundsätzlich zu dul-
den. Der Schutz und die Zugängigkeit zur Hausan-
schlussleitung ist jederzeit durch den Anschlussneh-
mer/Kunde zu gewährleisten. 

 Das Gebot der Zugängigkeit ist erfüllt, wenn An-
schlussleitungen nicht überbaut und ihre Freilegung 
stets möglich ist. Eine Überbauung ist ebenso un-
zulässig wie das Lagern von Materialien sowie das 
Pflanzen von Bäumen, wenn hierdurch die Betriebs-
sicherheit oder die Reparaturmöglichkeit beeinträch-
tigt werden.

 Ebenso ist eine Überpflasterung oder auch eine Ver-
kleidung des Bodens oder der Wände nicht zulässig. 
Bei Nichtbeachtung kann der WVGN die ihm ent-
standenen Mehrkosten geltend machen. 

(4) Die Verlegung von Hausanschlussleitungen ist grad-
linig, rechtwinklig und auf kürzestem Weg von der 
Versorgungsleitung zum Gebäude zu führen. Ände-
rungen der bisherigen Trasse sind vom Anschluss-
nehmer zu dulden. Einen sogenannten Bestands-
schutz genießt der Anschlussnehmer nicht (§ 10 Abs. 
4 AVBWasserV).

(5) Der WVGN kann verlangen, dass bei unverhältnis-
mäßig langen Anschlussleitungen gemäß § 9 der 
Ergänzenden Bestimmungen des WVGN ein Wasser-
zählerschacht errichtet wird. Die notwendigen Eigen-
schaften des Schachtes sind gemäß § 6 zu beachten.

(6) Der WVGN ist berechtigt, metallische Wasserleitun-
gen durch Kunststoffleitungen zu ersetzen. Dies kann 
unter anderem dazu führen, dass Schutzerdungen 
unterbrochen und dadurch wirkungslos werden, mit 
der Folge, dass vom Anschlussnehmer für eine elek-
trische Anlage ein sogenannter „Potenzialausgleich“ 
zu schaffen ist. Die Kosten für solche „Potenzialaus-
gleiche“ sind vom Anschlussnehmer/Kunde zu tragen 
(§ 12 AVB Elt.V).

§ 5
messeinrichtungen – Wasserzähleranlagen

(1) Der Trinkwasserverbrauch des Kunden wird grund-
sätzlich durch einen Wasserzähler erfasst.

(2) Die Wasserzähleranlage besteht aus dem Wasserzäh-
ler mit Wasserzählergarnitur, mindestens je einer Ab-
sperrarmatur vor und hinter dem Wasserzähler. Die 
Wasserzähleranlage ist Eigentum des WVGN.

(3) Für die Unterbringung der Wasserzähleranlage ist 
ein Zähler- bzw. Hausanschlussraum, auf kurzem 

Wege zur Versorgungsleitung gelegen, zur Verfügung 
zu stellen. Die Wasserzähleranlage muss im gleichen 
Raum installiert werden, in dem die Einführung der 
Anschlussleitung erfolgt.

(4) Der Hausanschlussraum ist gemäß DIN 18012 
„Hausanschlusseinrichtungen in Gebäuden“ aus-
zuführen. Die Wasserzähleranlage muss frei vor der 
Wand bleiben und darf weder verkleidet noch um-
mauert oder zugeputzt werden. Weiterhin muss die 
Wasserzähleranlage leicht zugänglich sein.

(5) Zusatzgeräte (z. B. Druckminderer, Filter, usw.) sind 
entsprechend den jeweils gültigen technischen Be-
stimmungen (DIN- und DVGW-Arbeitsblättern) 
hinter der Wasserzähleranlage (in Fließrichtung des 
Wassers) einzubauen. Sie dürfen keine Auswirkungen 
auf das öffentliche Versorgungsnetz haben.

§ 6
Wasserzählerschacht

(1) Grundsätzlich ist der Wasserzählerschacht unmit-
telbar hinter der Grundstücksgrenze zu errichten. 
Die örtliche Lage und die technischen Einzelheiten 
bezüglich der Errichtung des Wasserzählerschachtes 
sind mit dem WVGN abzustimmen. Die Größe des 
Schachtes wird vom WVGN, seine Ausführungsart 
(Form und Material) vom Kunden im Einvernehmen 
mit dem WVGN festgelegt.

(2) Der WVGN kann verlangen, dass der Anschlussneh-
mer auf seine Kosten einen geeigneten Wasserzäh-
lerschacht errichten lässt, wenn die Versorgung des 
Gebäudes mit einer Anschlussleitung erfolgt, die ge-
mäß § 9 der Ergänzenden Bestimmungen des WVGN 
unverhältnismäßig lang ist.

(3) Der Wasserzählerschacht muss den aktuellen aner-
kannten Regeln der Technik sowie den Vorgaben des 
WVGN entsprechen. 

§ 7
plombenverschlüsse/Sicherungsschellen

(1) Plomben/Sicherungsschellen werden bei der Erstins-
tallation, bei Erneuerung der Anschlussleitung sowie 
beim Austausch (z. B. Wasserzählerturnuswechsel, 
defekter Wasserzähler) von dem WVGN gesetzt.

(2) Der WVGN sichert den Wasserzähler gegen unbe-
fugten Eingriff mittels Plomben/Sicherungsschellen. 
Diese Plomben/Sicherungsschellen dürfen nur vom 
WVGN geöffnet werden.

(3) Wird vom Kunden oder vom Installateur festgestellt, 
dass Plomben/Sicherungsschellen fehlen oder be-
schädigt sind, so ist das dem WVGN unverzüglich 
mitzuteilen. Das unbefugte Entfernen oder Beschä-
digen der Plomben/Sicherungsschellen kann straf-
rechtlich verfolgt werden.

§ 8
kundenanlage

(gem. §§ 12, 13, 14 avBWasserv)

(1) Arbeiten an der Hausinstallation sind nur durch 
ein beim WVGN in das Installateurverzeichnis ein-
getragenes Installationsunternehmen oder ein Ins-
tallationsunternehmen mit vom WVGN erhaltener 
Gastkonzession auszuführen. Der Anschlussnehmer/
Kunde ist verpflichtet, solch ein Installationsunter-
nehmen mit der Auslegung und der Errichtung bzw. 
Erweiterung der Hausinstallation zu beauftragen. 
Dieses trägt die Verantwortung für die Umsetzung 
entsprechend dem Technischen Regelwerk (DVGW, 
DIN) und unter Beachtung der Trinkwasserverord-
nung.



Gemeinsames Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover Nr. 28/2014

– 304 –

(2) Dem Anschlussnehmer/Kunden obliegt es, seinen 
Trinkwasserverbrauch zu überwachen, um eventuell 
auftretende Leckverluste rechtzeitig erkennen und 
beheben bzw. dem WVGN anzeigen zu können.

(3) Der WVGN ist berechtigt die Kundenanlage vor und 
nach Inbetriebnahme zu überprüfen. Bei Feststellung 
von Mängeln, welche die Sicherheit gefährden oder 
Störungen erwarten lassen, kann der Anschluss oder 
die Versorgung verweigert werden.

 Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprü-
fung der Kundenanlage sowie deren Anschluss an das 
Verteilungsnetz übernimmt der WVGN keine Haf-
tung für die Mängelfreiheit der Anlage.

§ 9
technische und hygienische regeln

(1) Kundeneigene Wasserversorgungsanlagen, z. B. Re-
genwassernutzungsanlagen oder private Brunnen, 
dürfen nicht mit dem Trinkwasserversorgungsnetz 
verbunden werden. 

(2) Brauchwasseranlagen dürfen nicht mit dem Trink-
wasserversorgungsnetz verbunden werden und sind 
entsprechend zu kennzeichnen. Die Entnahmestellen 
sind als Steckschlüsselauslaufventile auszubilden und 
mittels Hinweisschild „Kein Trinkwasser“ zu kenn-
zeichnen.

(3) Vor Einbau von Kühl-, Klima- und Zierbrunnen mit 
Anschluss an das Trinkwasserverteilungsnetz ist mit 
dem WVGN Rücksprache zu nehmen.

(4) Die Bildung von Schwitzwasser ist bauseits zu ver-
meiden.

(5) Bleirohre dürfen bei Erstellung und Erneuerung von 
Kundenanlagen im Versorgungsgebiet des WVGN 
nicht verwendet werden. 

(6) Wasserstrahlpumpen ohne Rückflusssicherung dür-
fen nicht an die Hausinstallation angeschlossen wer-
den. 

(7) Der Einbau und Betrieb von Druckerhöhungsanla-
gen (DEA) darf keine nachteilige Auswirkung auf das 
öffentliche Versorgungsnetz haben. 

(8) Bei Planung und Bau von Druckerhöhungsanlagen 
sind die Regeln der Technik zu beachten. 

§ 10
inbetriebnahme

(1) Der Anschluss der Kundenanlage an das Verteilungs-
netz und dessen Inbetriebnahme erfolgt nach den 
Vorgaben des WVGN.

(2) Die Inbetriebnahme ist über das beim WVGN im In-
stallateurverzeichnis eingetragene Installationsunter-
nehmen oder ein Installationsunternehmen mit vom 
WVGN erhaltener Gastkonzession zu beantragen.

Garbsen, 15.07.2014

Impressum

Herausgeber:
Wasserverband Garbsen – Neustadt a. Rbge. 
Gehrbreite 10 – 12
30823 Garbsen 
Telefon: 05137 8799-0
Telefax: 05137 8799-99
E-Mail: service@wvgn.de
Verbandsvorsteher: Wilfried Aick
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Reinhard Niemeyer
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preiSBlatt gem. § 1 aBS. 4 avBWaSServ
Gültig ab 01.08.2014

Anlage I zu den Ergänzenden Bestimmungen sowie den Technischen Anschlussbedingun-
gen des Wasserverbandes Garbsen - Neustadt a. Rbge.

  nettopreise preise einschl. 
   7 % uSt.

allgemeiner Wasserpreis  1,24 €  1,33 €

grundpreis Wasserzähler pro monat
Qn 2,5 m³/h DN 20, Q3 = 4 m³/h   7,30 €  7,81 €
Qn 6 m³/h DN 25/32, Q3 = 10 m³/h 13,79 € 14,75 €
Qn 10 m³/h DN 40, Q3 = 16 m³/h 26,66 € 28,52 €
Qn 15 m³/h DN 50, Q3 = 25 m³/h 38,50 € 41,20 €
Qn 25 m³/h DN 65, Q3 = 40 m³/h 43,80 € 46,87 €
Qn 40 m³/h DN 80, Q3 = 63 m³/h 54,51 € 58,32 €
Qn 60 m³/h DN 100, Q3 = 100 m³/h 76,03 € 81,35 €
Qn 150 m³/h DN 150, Q3 = 250 m³/h 76,03 € 81,35 €

Standrohr  
Grundpreis pro Monat (30 Tage)     50,00 €   53,50 €
Sicherheitsbetrag    500,00 €    -

löschwasser  
Löschwasserbestätigung*    280,00 €  333,20 €
 - Zusatz „Auslitern“ hydraulische 
 Berechnung     Berechnung nach tatsächlichem Aufwand
Objektschutz      Berechnung nach tatsächlichem Aufwand

Frostschaden 
Auswechselung Wasserzähler pauschal   145,00 €  155,15 €

Wassersperre 
Unterbrechung     60,00 €  64,20 €
Wiederaufnahme*     60,00 €  71,40 €
Inkassoversuch     25,00 €  26,75 €

mahnkosten
Je schriftlicher Mahnung     3,00 €   -

hausanschlusskosten  
Befestigte Oberfläche    1.050,00 € 1.123,50 €
Unbefestigte Oberfläche    600,00 €  642,00 €
Meterpreis (Graben nur WVGN)    31,50 €  33,71 €
Meterpreis (Graben alle Versorger)   25,00 €  26,75 €
Preisminderung bei Eigenleistung pro Meter   8,50 €   9,10 €

Baukostenzuschuss
Grundbetrag      520,00 €  556,40 €
Frontmeterbetrag   
Innendurchmesser HA DN 25    32,00 €  34,24 €
Innendurchmesser HA DN 32    36,00 €  38,52 €
Innendurchmesser HA DN 40    40,00 €  42,80 €
Innendurchmesser HA DN 50    44,00 €  47,08 €
Innendurchmesser HA DN 80 +    48,00 €  51,36 €
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